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oder in ihrer Bedeutung unklar sind, nicht von 
vornherein zur Ablehnung des Antrages des Be
rechtigten führen. Das Gericht hat sie vielmehr in 
einer Beratung mit einem oder beiden Beteiligten 
des Verfahrens, gegebenenfalls unter Hinzuziehung 
von Mitgliedern der Konfliktkommission, zu 
klären.

8 . Auf Grund der Beratung kann das Gericht an Hand 
übereinstimmender Erklärungen der Beteiligten 
oder von Auskünften von Konfliktkommissionsmit
gliedern sowie geeigneter Beweismittel feststellen, 
daß die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Vollstreckbarkeitserklärung vorliegen, und den 
Konfliktkommissionsbeschluß daraufhin für voll
streckbar erklären. Wie das Oberste Gericht in 
seinen Urteilen vom 10. Januar 1963 — Za 31 62 — 
Arbeit und Arbeitsrecht 1963 S. 231, OGA Bd. 4 S. 67 
und vom 8 . November 1963 — Za 26,63 — ausgeführt 
hat, trifft das auch für den Fall zu, daß der Kon
fliktkommissionsbeschluß zwar eine Zahlungsver
pflichtung ausspricht, aber die Höhe des zu zah
lenden Betrages nicht nennt. In diesem Falle kann 
das Gericht in einer Beratung die Höhe des zu 
zahlenden Betrages feststellen und den Konflikt
kommissionsbeschluß insoweit durch die Angabe des 
zu zahlenden Betrages in seinem Beschluß über die 
Vollstreckbarkeitserklärung ergänzen.

9. Auch der im Fehlen der Unterschrift des Vor
sitzenden bestehende Mangel eines im übrigen 
ordnungsgemäß beratenen und gefaßten Konflikt
kommissionsbeschlusses kann im Verfahren über 
die Vollstreckbarkeitserklärung behoben werden, 
indem sie auf Veranlassung des Gerichts nach
geholt wird. Liegen darüber hinaus die genannten 
Voraussetzungen nicht vor, die das Gericht gemäß 
§ 44 AGO zu prüfen hat, so ist dem Konfliktkom
missionsbeschluß die Vollstreckbarkeitserklärung 
zu versagen. Jedoch kann auch der fehlende Hin
weis auf die Einspruchsmöglichkeit (Rechtsmittel
belehrung) gemäß Ziff. 26 Konfliktkommissions- 
Richtlinie nachgeholt werden. Hiermit beginnt die 
14tägige Frist zur Anfechtung des Konfliktkom
missionsbeschlusses durch Erhebung der Klage 
(Einspruch) gemäß Ziff. 44 Konfliktkommissions- 
Richtlinie, §21 AGO. In diesem Fall haben somit 
beide Beteiligte die Möglichkeit, das zuständige 
Kreisgericht durch Klage (Einspruch) anzurufen, 
der Berechtigte, weil die Vollstreckbarkeitserklä
rung wegen des fehlenden Hinweises auf die Ein- 
spruchsmöglichkeit versagt werden mußte, und der 
Verpflichtete, weil für ihn erst durch Nachholen 
dieses Hinweises die Anfechtungsfrist beginnt.

10. Über die ihnen vom Gesetz auferlegte Prüfung hin
aus dürfen die Gerichte in Verfahren gemäß § 44 
AGO nicht zulasscn, daß die staatliche Autorität 
zur Durchsetzung von Konfliktkommissionsbeschlüs
sen benutzt wird, die wesentliche Prinzipien des 
sozialistischen Rechts und der Gerechtigkeit ver
letzen. Hierbei handelt es sich um einen allgemei
nen Grundsatz des sozialistischen Verfahrens
rech ls, der bereits vor Jahren von der Rechtspraxis 
und -Wissenschaft im Hinblick auf die Tätigkeit 
der Gerichte beim Erlaß von Anerkenntnis- und 
Versäumnisurteilen und beim Zustandekommen 
gerichtlicher Vergleiche entwickelt worden ist. Das 
Recht und die Pflicht der Gerichte, Konfliktkom

missionsbeschlüssen die Vollstreckbarkeitserklärung 
zu versagen, die wesentliche Prinzipien des sozia
listischen Rechts und der Gerechtigkeit verletzen, 
finden da ihre Grenze, wo das Gericht erst in eine 
vollständige Prüfung der tatsächlichen und mate
riell-rechtlichen Grundlagen des Konfliktkommis
sionsbeschlusses eintreten müßte, um derartige 
Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit fest
zustellen (vgl. die bereits erwähnten Urteile des 
Obersten Gerichts vom 23. April 1965 — Za 5/65 
und Za 6/65 —). Hiermit hängt auch der vom 
Obersten Gericht in seinem Urteil vom 8 . November 
1963 — Za 26 63 — ausgesprochene Grundsatz zu
sammen, daß Einwendungen gegen den vor der 
Konfliktkommission geltend gemachten Anspruch 
und damit gegen die Richtigkeit-und Berechtigung 
des ihm entsprechenden Beschlusses der Konflikt
kommission nicht zum Gegenstand der Beratung 
und Entscheidung über den Antrag auf Erteilung 
der Vollstreckbarkeitserklärung gemacht werden 
dürfen.

11. Eine Verletzung wesentlicher Prinzipien des sozia
listischen Rechts und der Gerechtigkeit liegt z. B. 
vor, wenn die Konfliktkommission einen Werktäti
gen zur Leistung von Schadenersatz verpflichtet, 
obwohl der Betrieb die materielle Verantwortlich
keit erst nach Ablauf der in § 115 Abs. 1 Satz 1 
GBA bestimmten Dreimonatsfrist geltend gemacht 
hat, und sie davon ausgeht, daß die Verletzung der 
Arbeitspflichten nicht zugleich eine strafbare Hand
lung darstellt. In diesem Falle ist der Anspruch 
des Betriebes auf Schadenersatz mit dem Ablauf 
der Frist zur Geltendmachung der materiellen Ver
antwortlichkeit erloschen, wie das Kollegium für 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen des 
Obersten Gerichts in seinen Standpunkten zu den 
Fristen für die Geltendmachung der materiellen 
Verantwortlichkeit nach § 115 Abs. 1 GBA (NJ 1964 
S. 691) ausgeführt hat. Dem Beschluß der Konflikt
kommission fehlt damit jede Grundlage. Ihm ist 
deshalb die Vollstreckbarkeitserklärung zu ver
sagen (vgl. Urteil des Obersten Gerichts vom 
23. April 1965 — Za 5/65). Ähnlich verhält es sich, 
wenn die Konfliktkommission einen Werktätigen 
zur Zahlung von Schadenersatz in Höhe von mehr 
als einem monatlichen Tariflohn verpflichtet, ob
wohl sie davon ausgeht, daß er den Schaden fahr
lässig verursacht hat. Hier liegt eine Verletzung 
der für die Rechtsstellung der Werktätigen im Ar
beitsrechtsverhältnis grundlegenden Bestimmung 
des § 113 Abs. 1 GBA vor, wonach der Werktätige 
bei fahrlässiger Schadenverursachung nur für den 
direkten Schaden bis zur Höhe seines monatlichen 
Tariflohnes materiell verantwortlich ist. Dem Kon
fliktkommissionsbeschluß ist deshalb die Vollstreck
barkeit für die über den monatlichen Tariflohn 
hinausgehende Zahlungsverpflichtung aus materiell
rechtlichen Gründen zu versagen. Diese Beispiele 
stellen keine erschöpfende Aufzählung der Fälle 
dar, in denen das Gericht unter Anwendung des 
genannten Grundsatzes die Vollstreckbarkeits
erklärung ganz oder teilweise zu versagen hat. Mit 
ihrer Hilfe soll den Gerichten lediglich an Hand 
typischer Fälle der Weg zu einer richtigen, den 
Prinzipien und Normen des sozialistischen Arbeits
rechts entsprechenden Verfahrensweise bei der Ent
scheidung über Anträge auf Vollstreckbarkeits
erklärungen gezeigt werden.


